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Einen gesunden 
Start in ein glückli-
ches und erfolgrei-
ches neues Jahr. 
 

 
 
Sehr geehrte Damen 
und Herren 
 
Konnten Sie die kurze 
Verschnaufspause um den 
Jahreswechsel geniessen? 

Wir haben die Ruhe ge-
nutzt und blicken bereits 
wieder mit grosser Freude 
und viel Elan aufs neue 
Jahr. 

Mit unseren Ausführungen 
im audit-info und unseren 
Beratungsdienstleistungen 
hoffen wir Ihnen bei vielen 
Fragen behilflich zu sein 
und danken Ihnen für die 
gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 

 

Im neuen Newsletter fin-
den Sie wieder einige  

wichtige aktuelle und inte-
ressante Themen. ���� 
 
 
Spätestens jetzt 
Opting-Out beim 
Handelsregister 
anmelden 
 
Gesellschaften, die weder 
eine ordentliche noch eine 
eingeschränkte Revision 
durchführen wollen (und 
die auch entsprechend op-
tieren dürfen), müssen 
dem Handelsregisteramt 
eine Erklärung einreichen, 
dass: 
a) die Gesellschaft die 

Voraussetzungen für die 
Pflicht zur ordentlichen 
Revision nicht erfüllt; 

b) die Gesellschaft nicht 
mehr als zehn Vollzeit-
stellen im Jahresdurch-
schnitt hat; 

c) sämtliche Gesellschafter 
auf eine eingeschränkte 
Revision verzichtet ha-
ben. 

Diese Erklärung muss 
beim kantonalen Handels-
registeramt eingereicht wer-
den. Je nach Kanton sind 
die Anforderungen an die 
Beilagen unterschiedlich. 
Die kantonalen Handelsre-
gisterämter bieten auf ih-
ren Webseiten Informa-
tionen und Musterformula-
re an. ���� 

Neue Grenzbeträge 
in der beruflichen 
Vorsorge, Anpas-
sung der AHV-
Renten 
 
Der Bundesrat erhöht die 
AHV/IV-Renten auf den 1. 
Januar 2009 um 3,2 %, 
der Koordinationsabzug in 
der beruflichen Vorsorge 
wird von 23'205 auf 
23'940 Franken erhöht. 

Der Mindestjahreslohn für 
die obligatorische beruf-
liche Vorsorge steigt auf 
20'520 Franken. Die 
Grenzbeträge dienen im 
Wesentlichen dazu, die 
Eintrittsschwelle für die 
obligatorische Unterstel-
lung unter die berufliche 
Vorsorge und den ver-
sicherten Lohn («koordi-
nierter Lohn») zu be-
stimmen. Um die Koordi-
nation zwischen der ersten 
und der zweiten Säule si-
cherzustellen, treten auch 
die Anpassungen in der 
beruflichen Vorsorge auf 
den 1. Januar 2009 in 
Kraft.  

Der maximal erlaubte 
Steuerabzug im Rahmen 
der gebundenen Selbst-
vorsorge Säule 3a wird 
ebenfalls nach oben an-
gepasst: 6'566 Franken 
respektive 32'832 Fran-
ken. (Quelle: Bundesamt 

Januar 2009 ����



für Sozialversicherungen) 
���� 
 

 
 
Gratisparkplatz 
muss nicht auf den 
neuen Lohnausweis 
 
Grundsätzlich sind alle 
Leistungen des Arbeitge-
bers steuerbar und müs-
sen im Lohnausweis ange-
geben werden. Die Steuer-
behörden sehen aber aus 
Gründen der Einfachheit 
davon ab, dass Gratis-
parkplätze am Arbeitsort 
deklariert werden müssen. 
���� 
 
 
MWSt-Sachverhalte 
für problemlose 
Kunden-Aktionen 
 
Geschenke 
Die Schreinerei Meister AG 
schenkt ihren Kunden ein 
exklusives Massband mit 
aufgedrucktem Firmen-
logo. Der Einstandspreis 
beträgt 16 Franken. 

Das Massband stellt im 

Sinne der Mehrwertsteuer 

ein Werbegeschenk dar. 

Somit darf auf dem Ein-

kaufspreis des Massbandes  

der Vorsteuerabzug zu 

100% geltend gemacht 

werden. 

Metallbau Thomann AG 
schenkt seinen 10 um-
satzstärksten Kunden des 
Jahres ein Messerblock im 
Wert von 320 Franken Ein-
standspreis. 

Im Sinne der Mehrwert-
steuer handelt es sich da-

bei um eine unentgeltliche 

Zuwendung. Betragen die 

unentgeltlichen Zuwen-

dungen nicht mehr als 300 

Franken zu Einstandspre-

isen pro Empfänger und 

Jahr, darf die Vorsteuer zu 

100% bzw. zu 50 % bei 

Ess- und Trinkwaren abge-

zogen werden. Der Wert 

des Messerblocks beträgt 

CHF 320.--, somit ist kein 
Vorsteuerabzug auf dem 

Einkauf der Messerblocks 

möglich. 

 

Kartengrüsse 
Ein Coiffeurgeschäft be-
stellt Weihnachtsgrusskar-
ten mit bedrucktem Ein-
lageblatt. Diese verschickt 
es an ihre Kunden.  

Die Aufwendungen im Zu-

sammenhang mit dem 

Versand der Weihnachts-
grüsse können dem steu-

erbaren Umsatz des Coif-

feurgeschäfts zugeordnet 

werden. Deshalb dürfen 

die Vorsteuern geltend 

gemacht werden. 

 

Ausstellung 
Das Detailhandelsgeschäft 
Handschin veranstaltet 
jährlich zu Beginn der Os-
terzeit eine Ausstellung, 
welche in den eigenen 
Verkaufsräumlichkeiten 
stattfindet. 

Den Besuchern werden 
während der Ausstellung 
gratis warme Getränke 
und Gebäck gereicht. 

Die Aufwendungen im Zu-

sammenhang mit der Ab-

gabe der Ess- und Trink-

waren stehen im Zusam-

menhang mit der steuer-

baren Tätigkeit des Detail-

handels. Deshalb dürfen 

50 % der Vorsteuern auf 

den betreffenden Aufwen-

dungen für die Ess- und 

Trinkwaren geltend ge-

macht werden. � 
 
 
Steuerlich richtige 
Behandlung von 
Kapitalabfindungen 
 
Kapitalabfindungen des 
Arbeitgebers stellen Ein-
künfte aus einem Ar-
beitsverhältnis dar und 
sind deshalb steuerbar. 
Mit Kapitalabfindungen 
sind z.B. Treueprämien für 
langjährige Dienstverhält-
nisse, Schmerzensgeld bei 
Entlassungen, Entgelte für 
besondere Arbeitsleistun-
gen usw. gemeint.  
 
Kapitalabfindungen mit 
Vorsorgecharakter kön-
nen getrennt vom übrigen 
Einkommen zu einem tie-
feren Satz versteuert wer-
den. Damit eine Kapitalab-
findung Vorsorgecharakter 
hat, müssen folgende Be-
dingungen kumulativ er-
füllt sein: 

• die steuerpflichtige 
Person verlässt das 
Unternehmen nach 
dem 55. Altersjahr 

• die Haupterwerbstätig-
keit wird definitiv auf-
gegeben 

• durch den Austritt aus 
dem Unternehmen ent-
steht eine Vorsorge-
lücke. 
 

Bei Kapitalabfindungen 
ohne Vorsorgecharakter 
handelt es sich meistens 
um Treueprämien oder 
Dienstaltersgeschenke. Sie 
gelten als Lohneinkommen 
und müssen entsprechend 
versteuert werden. ���� 
 



Arbeitsvertrag für 
Geschäftsführer bei 
Allein-AG nötig 
 
Seit dem 1. Januar 2008 
benötigt der Allein-Aktio-
när, der in seiner eigenen 
Gesellschaft arbeitet, neu 
einen schriftlichen Ar-
beitsvertrag. Art. 718b 
OR besagt nämlich, dass 
wenn die Gesellschaft 
beim Abschluss eines Ver-
trages durch die Person 
vertreten wird, mit der sie 
den Vertrag abschliesst, 
der Vertrag schriftlich sein 
muss. Die Ausnahme sind 
Verträge des laufenden 
Geschäftes mit Wert unter 
1'000 Franken. ���� 
 

 
 
Änderung der Be-
rufskostenpau-
schale und Natural-
bezüge bei der di-
rekten Bundessteu-
er per 1.1.2009 
 
Fahrkosten privater 
Fahrzeuge 
Die Pauschalansätze für 
Fahrräder, Motorfahrräder 
sowie für Motorräder blei-
ben unverändert. 

Der Abzug für Autos wird 
von bisher 65 auf neu 70 
Rappen pro Fahrkilometer 
erhöht. 
 
Übrige Berufskosten 
Die Pauschale für übrige 
Berufskosten beträgt wie 
bisher 3 Prozent des Net-
tolohns. Das Minimum 
wird ab 2009 auf Fr. 
2'000 und das Maximum 
auf Fr. 4'000 angehoben. 

(Quelle: Eidgenössisches 

Finanzdepartement)  � 

 
 
Bonus: Lohnbe-
standteil oder 
nicht? 
 
Trotz der schlechten wirt-
schaftlichen Lage steht für 
einige Mitarbeitende ein 
Bonus in Aussicht. In vie-
len Fällen stellen sich die 
Arbeitnehmer beim Aus-
bleiben des Bonus die Fra-
ge, ob und inwieweit sich 
dennoch Anspruch darauf 
haben. 
Das Gesetz kennt weder 
den Begriff noch eine spe-
zielle Regelung des Bonus. 
Der Bonus ist eine ver-
gleichsweise junge Er-
scheinung im System der 
Entlöhnung, an die der 
Gesetzgeber nicht gedacht 
hat. 

Aufgrund der Merkmale 
des Bonus im konkreten 
Einzelfall handelt es sich 
dabei entweder um eine 
Gratifikation oder Lohn. 
 
Die Gratifikation ist eine 
Sondervergütung, die der 
Arbeitgeber dem Mitarbei-
tenden bei bestimmten 
Anlässen (z. B. Weihnach-
ten, Abschluss des Ge-
schäftsjahres) zur Beloh-
nung aus besonderen 
Gründen zusätzlich zum 
Lohn ausrichtet. Von Lohn 
unterscheidet sie sich da-
durch, dass sie ganz oder 
teilweise vom Wohlwol-
len des Arbeitgebers ab-
hängig ist. 

Eine freiwillige Leistung 
liegt vor, wenn die Gratifi-
kation weder ausdrücklich 
noch nach konkludentem 
Verhalten vereinbart ist. 
Als konkludent verabredet 
gilt sie, wenn sie während 
mindestens dreier aufein-

anderfolgender Jahre aus-
bezahlt wurde. Besteht ein 
Gratifikationsanspruch, so 
verfügt der Arbeitgeber 
zumindest bei der Fest-
setzung ihrer Höhe über 
eine gewisse Freiheit, da-
mit sie noch als solche 
durchgehen kann. 

Falls ein Bonus an be-
stimmte Ziele geknüpft ist 
und werden diese Ziele 
verbindlich vereinbart, so 
handelt es sich dann um 
einen Lohnbestandteil. 
Auch die Höhe des Bonus 
spielt eine gewichtige Rol-
le: Je höher der Bonus, 
desto eher muss er als 
Lohn qualifiziert werden. 
Dabei kann bei einem ho-
hen Gesamteinkommen 
der als Gratifikation aus-
gerichtete Teil der Leis-
tung prozentual zum Lohn 
höher sein als bei einem 
tiefen Gesamteinkommen. 
Und wird der Bonus bei 
der beruflichen Vorsorge 
versichert, gilt er ebenfalls 
als Lohn.� 
 

 
 
Kantonale Neuig-
keiten 
 
Uri beschliesst «Flat 
Rate Tax» 
Nach Obwalden steigt 
auch Uri auf die «Flat Rate 
Tax» um. Ab 2009 gilt bei 
den Steuern für natürliche 
Personen ein linearer Tarif. 



Die in Uri schon bisher ge-
währte Geburtszulage von 
1000 Franken bleibt erhal-
ten; sie wird neu als fünf-
facher Betrag der Kinder-
zulage definiert. Das Ge-
setz tritt auf den 1. Januar 
2009 in Kraft. 
 
Schwyz schafft die 
Handänderungssteuer 
ab  
Gleichzeitig wird im Kan-
ton Schwyz die Handände-
rungssteuer abgeschafft. 
Die Inkraftsetzung des 
neuen Gesetzes wird auf 
Anfang 2009 erwartet. ���� 
 
 
Privates Internet-
Surfen: persönliche 
Überwachung ist 
nicht erlaubt 
 
Untersuchungen haben er-
geben, dass Schweizer Ar-
beitnehmer etwa einen 
Viertel ihrer Zeit im Inter-
net in private Zwecke in-
vestieren.  

Die private Nutzung der 
geschäftlichen Infrastruk-
tur ist bis heute in keinem 
Gesetz geregelt. So ist es 
Sache des Arbeitgebers, 
ob und in welchem Masse 
Computer und Infrastruk-
tur privat genützt werden 
dürfen. Der Arbeitgeber 
kann die Benutzung sogar 
ganz untersagen. Es be-
steht für Mitarbeitende 
kein grundsätzliches 
Recht, die geschäftliche 
Infrastruktur privat nutzen 
zur dürfen. Dies gilt auch 
für private Telefonate. In 
diesem Falle muss aber 
der Arbeitgeber den Mit-
arbeitenden für Telefonate 
wie z.B. die Vereinbarung 
eines Arzttermins ein 
Münztelefon zur Verfügung 
stellen.  

Wenn Arbeitnehmer per-
manent während der Ar-
beitszeit privat im Internet 
surfen, dürfen das die Ar-
beitgeber stichproben-
weise kontrollieren. Eine 
permanente Überwachung 
ohne Vorwarnung ist durch 
das Datenschutzgesetz 
aber nicht gestattet. Ge-
stattet sind nur permanen-
te anonymisierte Aus-
wertungen der Protokollie-
rungen sowie stichproben-
artige pseudonymisierte 
(unter einem Decknamen) 
Auswertungen der Proto-
kollierungen, um zu über-
prüfen, ob das Nutzungs-
reglement eingehalten 
wird. 

Liegt der Verdacht vor, 
dass ein Mitarbeiter per-
manent privat surft und 
mailt, muss er verwarnt 
werden. Die darauf fol-
gende Überwachung muss 
laut Datenschutzgesetz 
zeitlich beschränkt sein. 
Zudem muss dem Mit-
arbeitenden klar sein, was 
die Missachtung der Ver-
warnung zur Folge haben 
kann. 

Ignoriert dies der Mit-
arbeiter und er macht wei-
ter wie anhin, steht es 
dem Arbeitgeber frei, ihn 
zur Rechenschaft zu zie-
hen. Die Konsequenzen 
können je nach Schwere 
des Verstosses von einer 
Abmahnung bis in schwe-
ren Fällen, z.B. Verbrei-
tung von pornografischem 
Inhalt, zur Kündigung rei-
chen. Im Gegenzug haben 
Arbeitnehmende das Recht 
eine Kündigung anzufech-
ten, wenn der Arbeitgeber 
durch unrechtmässige We-
ge zu den belastenden In-
formationen gelangt ist. 

 
Der Ablauf einer Über-
wachung: 

• schriftliche Nutzungs-
bedingungen formu-
lieren, vom Arbeitneh-
mer unterschreiben 
lassen oder als Teil des 
Arbeitsvertrages  

• Bei Missbrauchsver-
dacht durch eine mini-
male namentliche Aus-
wertung abklären, den 
Betreffenden persön-
lich informieren  

• Bestätigt sich der Ver-
dacht nicht, nötigen-
falls die technischen 
Schutzbedingungen 
oder das Nutzungs-
reglement anpassen 

Bestätigt sich der Ver-
dacht, erfolgt eine na-
mentliche Auswertung der 
Protokolle. � 
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